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Das Untersuchungsorgan ist entsprechend des § 129 StPO 
nicht verpflichtet, dieses Vermögen, zu dessen Schutz es 
Sorge zu tragen hat, zu ermitteln oder festzustellen.
Dies macht sich lediglich von Pall zu Pall im Zusammenhang 
mit der allseitigen Aufklärung der Taterpersönlichkeit er
forderlich.
Die Verantwortung des Untersuchungsor^ar^%_e%ehungsweise 
dessen Pflicht besteht zunächst dem Straftä
ter ausreichend Gelegenheit gibt^ sicif infolge seiner Pest- 
nahme/Verhaftung erfö^dWMch machende MaiBnahmen zur Siche- 
rung seines Eigentum#' •'benennen.

Jt v J? ^Erklärt de^l^eifuldigte in diesem Zusammenhang, daß nach 
seinem Dafürhalten keinerlei Mainahmen zur Sicherung seines 
Eigentums erforderlich sind, ist das Untersuchungsorgan
i-icht verpflichtet, selbständig Fiirsorgemaßnahmen einzulei- 
ten beziehungsweise für deren Durchführung Sorge zu tragen.
Diese Erklärung ist zur Absicherung des Untersuchungsorga; s 
vom Beschuldigten dokumentieren zu lassen.
Hat der Inhaftierte die notwendigen einzuleiteuden Maßnahmen 
benannt, ist das Untersuchungsorgan verpflichtet, ihm die 
Möglichkeit einzuräumen, mit Personen zu korrespondieren, 
soweit dadurch die Ermittlungen i.icht gefährdet werden, und 
diese zu bevollmächtige,., sein Vermöge.; und seine Wohnung 
zur weiteren Wartung und Pflege zu übernehmen.
Wurde vom Beschuldigten eine derartige Person benannt und
1 i £ gt auch derS;. Ei uv erst and,. j. d x u u o c x , xSu w ui ua:
das Untersuchungsorgan sowohl in seinem als auch im Interes
se des Beschuldigter! ei-.e Übergabe des Eigentums des Beschul
digte.. schnellstmöglich zu garantieren.
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Im Zusamme:Jaa. g damit sei erwähnt, daß die von Pall zu Pall 
neben dem Durchsuchungs- und Beschlagnahmeprotokoll angefer
tigte luveutaraufStellung für eine reibungslose Übergabe des 
Eigentums verwe. det werden kann. Bevollmächtigt der Inhaftier
te keine Person zur Übernahme seines Eige. tums oder lehnt


